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PANTAFLIX AG
München

Bilanz der PANTAFLIX AG zum 31. Dezember 2023

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähn-
liche Rechte und Werte 1,00 0,00

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Li-
zenzen an solchen Rechten und Werten 88.741,48 83.911,48

88.742,48 83.911,48

II. Sachanlagen

1. Technische Anlagen und Maschinen 8.243,00 8.277,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.486,00 58.909,00

35.729,00 67.186,00

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.737.251,00 1.142.662,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 29.608,93 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 418.519,57 38.052,91
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5.456.478,22 5.002.499,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände 161.938,25 60.301,95

6.036.936,04 5.100.854,68

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 203.369,92 295.648,21

C. Rechnungsabgrenzungsposten 93.884,51 72.705,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.565.918,00 20.888.879,00

II. Kapitalrücklage 18.900.175,81 18.900.175,81

III. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche Rücklage 14.268,80 14.268,80

IV. Verlustvortrag -33.514.041,60 -22.407.922,92

V. Jahresfehlbetrag -3.627.992,56 -11.106.118,68

B. Rückstellungen

1. Sonstige Rückstellungen 198.247,33 205.930,00

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 32.000,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 54,75 1.967,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 556.771,33 86.765,69
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unter-

nehmen 23.660,26 0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten 76.459,76 179.022,33

688.946,10 267.755,36
- davon aus Steuern EUR 18.732,88 (EUR 29.231,41)

8.225.521,88 6.762.967,37 8.225.521,88 6.762.967,37



PANTAFLIX AG
München

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 738.010,31 1.040.808,00

2. Sonstige betriebliche Erträge 75.142,70 11.402,70

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -24.845,05 -46.171,33

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -924.080,88 -1.167.467,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung -113.936,89 -136.108,16
-1.038.017,77 -1.303.575,77

- davon für Altersversorgung EUR -9.471,00
(EUR -10.693,50)

5. Abschreibungen
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen -17.352,82 -27.274,23
b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-

vermögens, soweit diese die in der Kapital-
gesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten -1.034.683,26 -2.736.336,40

-1.052.036,08 -2.763.610,63

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.816.906,32 -1.393.767,80

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 495.336,78 353.399,42
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 495.336,78

(EUR 353.399,42)

8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 -6.999.999,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.677,13 -4.604,27

10. Ergebnis nach Steuern -3.627.992,56 -11.106.118,68

11. Jahresfehlbetrag -3.627.992,56 -11.106.118,68
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Anhang 

 
  
 
I. Allgemeine Angaben 
 
1. Eckdaten zum Unternehmen 
 
Die Gesellschaft ist unter der Firma PANTAFLIX AG mit Sitz in München beim 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 235252 eingetragen.  
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. 
 
Die Aktien der Gesellschaft sind im Börsensegment Scale der Deutschen Börse 
(Qualitätssegment für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)) notiert.  
 
2. Gliederung, Vorjahresbeträge, Abweichungen von der Generalnorm 
 
Im Rahmen der Veröffentlichung wird von den größenabhängigen Erleichterungen für die 
Aufstellung gemäß § 274 a sowie § 288 HGB und die Veröffentlichung nach § 326 HGB 
Gebrauch gemacht. 
 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde 
der Vermerk im Anhang gewählt. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren 
aufgestellt. 
 
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 
242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff 
HGB und ergänzend nach den Vorschriften des AktG. 
 
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden wurden beibehalten.  
 



 
 

 

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Anlagevermögen 
 
Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger 
Abschreibungen, entsprechend der Nutzungsdauer, bewertet.  
Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten auch Markenrechte, die auf Grund ihrer 
unbegrenzten Nutzungsdauer nicht planmäßig abgeschrieben werden. 
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert 
bilanziert.   
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert ausgewiesen. 
Es wurden Wertberichtigungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. 
 
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten in Höhe von T€ 11.639 (i.Vj.  
T€ 11.698) Darlehens- und Zinsforderungen, in Höhe von T€ 9 (i.Vj. T€ 3) Forderungen aus 
Verrechnungsverkehr sowie in Höhe von T€ 369 (i.Vj. T€ 968) Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen. Es werden Wertberichtigungen von T€ 6.560 (i. Vj. T€ 7.666) auf den 
niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.  
 
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 
 
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet.  
 
Eigenkapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr von € 20.888.879 durch mehrere 
Barkapitalerhöhungen um € 4.175.039, eine Sachkapitalerhöhung um € 500.000 sowie durch 
Ausübung des Wandlungsrechts aus einer Wandelanleihe um € 2.000 auf € 25.565.918 erhöht 
und ist eingeteilt in 25.565.918 Inhaberaktien in Form von nennbetragslosen Stückaktien. 
 
Bedingtes Kapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2017 
und Herabsetzung mit Beschluss vom 10.12.2020 um € 55.000 bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2017/I). 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2018 
und Herabsetzung mit Beschluss vom 10.12.2020 um € 896.000 bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2018/II). 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2019 
und nach teilweiser Aufhebung mit Beschluss vom 26.08.2021 um € 383.000 bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2019/I). 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2022 
um € 8.184.612 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).  
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2022 
um € 712.152 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). 



 
 

 

 
Genehmigtes Kapital 
 
Die Hauptversammlung vom 17.08.2023 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022/I 
und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2023/I beschlossen.  
 
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2023 ermächtigt, das 
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2028 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu € 12.531.959 zu erhöhen, wobei das 
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). 
 
Kapitalrücklage 
 
Die Kapitalrücklage beträgt unverändert € 18.900.175,81. 
 
 
Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen berücksichtigen unseres Erachtens alle erkennbaren Risiken und 
Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Pensionsverpflichtungen bestehen nicht. 
 
Verbindlichkeiten 
 
Auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat der Vorstand der 
Gesellschaft am 29.09.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine mit 3,0% 
verzinste Unternehmenswandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu € 8.000.000 eingeteilt 
in bis zu 8.000 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils € 
1.000 zu begeben. Im Geschäftsjahr wurden Schuldverschreibungen über € 34.000 ausgegeben, 
von denen in 2023 € 2.000 in 2.000 Stückaktien gewandelt wurden. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt und haben folgende Restlaufzeiten: 

 Gesamtbetrag 
zum 

 
davon mit einer Restlaufzeit 

 31.12.2023 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahren über 5 Jahren 
 € € € € 
Verbindlichkeiten 
   aus Wandelschuldverschreibungen 

 
        32.000,00 

 
            0,00 

 
     32.000,00 

 
           0,00 

   gegenüber Kreditinstituten 54,75 54,75 0,00 0,00 
   aus Lieferungen und Leistungen 556.771,33 556.771,33 0,00 0,00 
   gegenüber verbundenen Unternehmen 23.660,26 23.660,26 0,00 0,00 
Sonstige Verbindlichkeiten   76.459,76   76.459,76   0,00   0,00 

     

   688.946,10   656.946,10   32.000,00   0,00 
 
 



 
 

 

III. Sonstige Angaben 
 
Geschäftsführung 
 
Vorstand waren im Berichtsjahr: 
Stephanie Schettler-Köhler, Kauffrau, München    
Nicolas Paalzow, Kaufmann, München (bis 30.06.2023) 
   
Die beiden Vorstände sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit.  
 
Aufsichtsrat 
 
Der Aufsichtsrat bestand aus folgenden Mitgliedern: 
Dan Maag, Filmproduzent, Hamburg (ab 17.08.2023, Vorsitzender des Aufsichtsrates) 

Marcus Machura, Rechtsanwalt (bis 16.08.2023 Vorsitzender des Aufsichtsrates, ab 
17.08.2023 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates) 

Marc Schönberger, Rechtsanwalt (bis 14.05.2023 stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrates, von 15.05. bis 16.08.2023 Mitglied des Aufsichtsrates) 

Kerstin Trottnow, Director Finance & Accounting, Thinkproject Holding GmbH, München  
(Mitglied des Aufsichtsrates bis 14.05.2023, von 15.05. bis 16.08.2023 stellvertretende 
Vorsitzende des Aufsichtsrates, ab 17.08.2023 Mitglied des Aufsichtsrates) 
 
Arbeitnehmerzahl gem. § 285 Nr. 7 HGB 
 
Es wurden im Berichtsjahr durchschnittlich 8 Arbeitnehmer beschäftigt. 
 
Aktienoptionen 
 
Zum 31. Dezember 2023 hat die Gesellschaft 521.000 Optionen aus den Aktien-
optionsprogrammen 2018, 2019, Modifizierung 2019 und 2022 zum Erwerb von 
nennwertlosen Stückaktien der Gesellschaft ausgegeben. Die Optionen können erstmals nach 
einer Wartezeit von vier Jahren ab dem jeweiligen Ausgabetag ausgeübt werden. Die im 
Rahmen des Aktienoptionsprogramms ausgegebenen Optionen können nur innerhalb von 
fünf Jahren nach ihrer erstmaligen Ausübungsmöglichkeit ausgeübt werden. 
 
Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen, Leasingverträgen und 
Dienstleistungsverträgen in Höhe von € 852.128,96, von denen € 286.741,58 in 2024 fällig 
sind. 
 
Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung (§ 285 Nr. 31 HGB) 
 
Bei der Tochtergesellschaft PANTAFLIX Technologies GmbH wurde über die bisherigen 
Wertberichtigungen hinaus ein Darlehens- und Zinsverzicht seitens der PANTAFLIX AG in 
Höhe von T€ 1.035 vorgenommen. 
 
Im Geschäftsjahr wurden die hundertprozentigen Tochtergesellschaften PantaSounds GmbH, 
PANTAFLIX Studios GmbH und Creative Cosmos 15 GmbH mit der PANTAFLIX AG als 
übernehmendem Rechtsträger zu Buchwerten verschmolzen. 
 



 
 

 

Aus den Verschmelzungen ergaben sich folgende Verluste: 
PantaSounds GmbH  €   155.805,21 
PANTAFLIX Studios GmbH  € 1.108.226,86 
Creative Cosmos 15 GmbH  €   281.565,37 
 
Es ist weiterhin der Verlust der Hälfte des Grundkapitals im Einzelabschluss der PANTAFLIX 
AG anzuzeigen. 
 
Abhängigkeitsbericht  
 
Der Vorstand der PANTAFLIX AG hat den nach § 312 AktG vorgeschriebenen Bericht an den 
Aufsichtsrat erstattet und folgende Schlusserklärung abgegeben: 
 
"Die PANTAFLIX AG hat bei den im Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen 
aufgeführten Rechtsgeschäften nach den Umständen, die dem Vorstand zu dem Zeitpunkt 
bekannt waren, zu dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft 
eine angemessene Gegenleistung erhalten. Rechtsgeschäfte mit Dritten sowie Maßnahmen auf 
Veranlassung oder im Interesse herrschender Unternehmen oder eines mit Ihnen verbundenen 
Unternehmens wurden nicht vorgenommen, getroffen oder unterlassen." 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (§ 285 Nr. 33 HGB) 
 
Das weltweite Marktumfeld ist auch im Geschäftsjahr 2024 durch die anhaltenden Krisen 
(Krieg in der Ukraine, Inflation) und den damit einhergehenden Entwicklungen geprägt. 
Welche weiteren Auswirkungen dies haben wird, ist derzeit nicht verlässlich absehbar. 
 
Darüber hinaus haben sich keine Vorgänge ergeben, über die zu berichten wäre. 
 
 
München, den 02. April 2024 
PANTAFLIX AG 
 
 
   
Stephanie Schettler-Köhler 
(Vorständin)  
 



CONCEPT Renkes & Partner mbB

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die PANTAFLIX AG:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der PANTAFLIX AG, München, – bestehend aus der Bilanz zum
31.12.2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis
31.12.2023 so wie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer tungs-
methoden – ge prüft.

Die Einbeziehung der Buchführung in die Abschlussprüfung nach § 317 Abs. 1 Satz 1 HGB stellt
eine zusätzliche gesetzliche Anforderung dar, die über diejenigen der Internationalen Prüfungs-
standards (ISA) hinausgeht.

Unsere nach § 317 HGB durchgeführte Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaf-
ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage für
das Ge schäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023.

Gemäß § 322 Abs.3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung internationaler Prüfungsstandards (ISA) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur-
teile zum Jahresabschluss und zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-
mationen umfassen:

· die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften Jahres abschlusses so-
wie unseres Bestätigungsvermerks.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa tionen
zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

· wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder unseren bei der Prüfung erlangten
Kenntnissen aufweisen oder

· anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.



CONCEPT Renkes & Partner mbB

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit

Aufgrund der anhaltenden Verlustsituation hat die Gesellschaft einen Verlust in Höhe der Hälfte
des Grundkapitals zu verzeichnen. Die Gesellschaft ist zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit
zum Stichtag auf weitere Finanzierungen der Aktionäre angewiesen.

Hierzu hat die Gesellschaft im Jahr 2023 bis zum Berichtszeitpunkt folgende Maßnahmen durch-
geführt:

Die Gesellschaft hat die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt EUR
8 Mio. mit einer Laufzeit bis 2026 beschlossen. Zum Bilanzstichtag sind hieraus TEUR 34 zuge-
flossen und davon TEUR 2 in Grundkapital gewandelt. Der Vorstand erwartet im Jahr 2024 einen
Zufluss in der restlichen Höhe.

Auf Basis der Ermächtigung zur Nutzung des genehmigten Kapitals hat die Gesellschaft in mehre-
ren Sitzungen des Vorstands das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen (TEUR 4.175),
Sacheinlagen (TEUR 500) sowie die Wandlung von Wandelschuldverschreibungen (TEUR 2) um
insgesamt TEUR 4.677 erhöht. Die neuen Aktien wurden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je
Stückaktie ausgegeben.

Ohne Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen zeigen die  finanzwirtschaftlichen und be-
trieblichen Gegebenheiten, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und
die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne von § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellen. Unsere
Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres abschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-
chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge-
sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses.



CONCEPT Renkes & Partner mbB

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der Internationalen Standards (ISA) durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage
dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-
sen.

Als Teil unserer Prüfung in Übereinstimmung mit ISA üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und
bewahren uns eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter
– falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungs nachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentli-
che falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig-
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-
teme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Wir
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses, ein-
schließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

(Stand: 30. Juni 2018)

Präambel
Diese Auftragsbedingungen ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V.
herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben beigefügten Fassung) und sind diesen
gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auftragsbestätigungs-/ Angebotsschreiben.
Das Auftragsbestätigungs-/Angebotsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die „Sämtlichen
Auftragsbedingungen“.

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prüfungen
nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen
Die Prüfung wird gemäß § 317 HGB und unter Beachtung der von der IFAC (International Federation of
Accountants) herausgegebenen Internationalen Prüfungsstandards ISA (International Standards on Auditing)
festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung ("GoA") durchgeführt. Diese werden eventuell
ergänzt um weitere deutsche Verlautbarungen, soweit kein entsprechender ISA zur Verfügung steht. Dem
entsprechend wird die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so geplant und
angelegt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut
Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Alle Prüfungshandlungen werden durchgeführt, die den Umständen entsprechend für die Beurteilung als
notwendig erachtet werden und es wird geprüft, in welcher Form der in § 322 HGB resp. den GoA vorgesehene
Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird in
berufsüblichem Umfang berichtet. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in zweckmäßiger
Weise festzulegen, wird, soweit es für erforderlich gehalten wird, das System der rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollen geprüft und beurteilt, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemäßen
Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, werden die Prüfungshandlungen in Stichproben durchgeführt, sodass
ein unvermeidliches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche
falsche Angaben unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere
Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Wir weisen darauf hin, dass die
Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und anderen Unregelmäßigkeiten,
die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen
betreffen, ausgerichtet ist. Sollten jedoch im Rahmen der Prüfung derartige Sachverhalte festgestellt werden,
wird dem Auftraggeber („Auftraggeber“) dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht. 

Vorstehende Ausführungen zu Prüfungszielen und –methoden gelten für andere Prüfungen nach nationalen oder
internationalen Prüfungsgrundsätzen sinngemäß. 

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu
korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger
nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch
in ihrer Gesam-theit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

B. Auftragsverhältnis
Unter Umständen werden uns im Rahmen des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange
des Auftraggebers unmittelbar Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Wir stellen
ausdrücklich klar, dass wir weder eine Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung haben, noch,
dass dieser Auf-trag eine allgemeine Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im
Zusammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von uns zur Verfügung gestellte Musterformulierungen
zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater vor-zulegen. Der Auftraggeber
ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsentscheidungen im Zusammenhang mit unseren Leistungen
sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit unsere
Leistungen für eigene interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind.

C. Informationszugang
Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, uns einen uneingeschränkten
Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schrift-stücken und sonstigen Informationen zu
sgewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage zusätzlicher Informationen, die vom Auftraggeber zusammen mit
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dem Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese
rechtzeitig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vor-liegen, zugänglich machen.
Sämtliche Informationen, die uns vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden,
müssen vollständig sein. 

D. Mündliche Auskünfte
Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage
von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche dem Auftraggeber mündlich erteilt wurde, so ist der
Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) uns rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu informieren und uns zu
bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informationen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen
oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung
jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger Verantwortung zu treffen. 

E. Entwurfsfassungen 
Entwurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich unseren internen Zwecken und/oder der
Abstimmung mit dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des Arbeitsergebnisses dar und
sind weder final noch verbindlich und erfordern eine weitere Durchsicht. Wir sind nicht dazu verpflichtet, ein
finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände, die uns seitdem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des
Abschlusses der Tätigkeit, oder in Ermangelung eines solchen Zeitpunkts der Auslieferung des
Arbeitsergebnisses zur Kenntnis gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies gilt dann nicht, wenn wir
aufgrund der Natur der Leistungen dazu verpflichtet sind.






